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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLIX. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXIX. Jahrgang.

Xr. »©. Basel 16. Mai. 1903.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille. Meilen.

Inhalt: Die Neubewaffnung der Feldartillerie. — Bericht aus dem deutschen Reiche. (Schluss.) —
Eidgenossenschaft: Versetzungen von Stabsoffizieren. Beförderungen. Entlassung. — Ausland: Frankreich:
Änderungen in der Uniformierung der Armee. Italien : Grosse Manöver. Vereinigte Staaten von Amerika : Die
organisierte Miliz. — Verschiedenes: Pferdeheim bei Metz. Die Abschaffung der Lanze in der englischen
Kavallerie. Tätigkeit der Reiterei gegen Reiterei.
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Die Neubewaffnnng der Feldartillerie,

i.
Nach eingehenden gründlichen Studien,

Versuchen und Vergleichen hat die hierfür bestellte
Kommission endlich im März dieses Jahres ihre

Anträge für Neubewaffnung der Feldartillerie
dem schweizer. Militärdepartement eingereicht
und der Bundesrat hat nicht gezögert, diesen

Anträgen zustimmend, durch Botschaft vom
1. Mai bei den eidgenössischen Bäten die

Neubewaffnung der Feldartillerie zu beantragen und

um Bewilligung der dafür notwendigen Kredite
im Betrag von 21 Millionen Franken zu bitten.

Zur Bewaffnung wird vorgeschlagen das

7,5 cm Rohrrücklaufgeschütz der

Gusstahlfabrik Friedrich Krupp in Essen.

Für jedes Geschütz ist eine Munitionsdotierung

von 800 Schuss beantragt. Als
Geschosse kommen zur Verwendung vorwiegend
Schrapnells und neben diesen ein noch später
näher festzusetzender Prozentsatz Granaten.

Ausser den notwendigen Schul- und

Reservegeschützen wird die Bewaffnung von 72 Batterien

zu 4 Geschützen beantragt gegenüber

jetzt 56 Batterien zu 6 Geschützen, somit
eine Vermehrung der Batterien um 16, dagegen

eine Verminderung der Kampfgeschütze um 48;
während früher das Armeekorps mit 84
Feldkanonen ausgerüstet war, würde es fürderhin

nur noch 72 haben. Dagegen tritt eine Ver¬

mehrung der Munitionswagen ein; früher führte
die Feldbatterie einen Munitionswagen per
Geschütz, in Zukunft 2'/2.

Es ist in Aussicht genommen, dass nur die
Rohre und Lafetten aus dem Auslande bezogen
werden, während alles übrige, das weit den

grössten Teil der für die Neubewaffnung der
Feldartillerie notwendigen Kredite beansprucht,
im Inlande hergestellt wird.

Für die Durchführung der Neubewaffnung
sind 3'/2 Jahre berechnet.

üie Studien für Neubewaffnung der Gebirgsartillerie

und für Einführung für neue Haubitzen
bei der Positionsartillerie sind noch nicht
beendet.

Dies ist im wesentlichen der Inhalt des

Kommissionsberichts und der auf diesen sich stützenden

Botschaft des Bundesrats.
Vielfach hört man auch in militärischen

Kreisen die Frage, ob eine Neubewaffnung der

Feldartillerie wirklich geboten sei, ob es wirklich

geboten sei, unsere bisherigen, in ihrer
Leistung so guten und das Vertrauen der Truppe
besitzenden Feldgeschütze durch neue zu ersetzen

und hierfür eine so grosse Summe auszugeben.
Auch wir selbst standen ursprünglich nach

unserer prinzipiellen Denkweise über militärische
Dinge und über die Bedingungen kriegerischen

Erfolges innerlich ablehnend dem Bestreben

gegenüber, unsere Feldartillerie mit neuen
Geschützen auszurüsten. — Auf der einen Seite

beruhte dies auf dem von uns immer eingenommenen

und laut vertretenen Standpunkt, dass

kriegsgenügende Wehrfähigkeit unseres Landes

vor allen anderen Dingen eine Neu-Organisation
des Wehrwesens fordere. Dies ist eine jeder-
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